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Errichtung 

der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung


Bekanntmachung des Ministeriums des Innern

Vom 1. Dezember 2006


Auf Grund des § 13 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran
denburg (StiftGBbg) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 150) wird 
hiermit die Anerkennung der Deutsch-Polnischen Wissen
schaftsstiftung mit Sitz in Frankfurt (Oder) öffentlich bekannt 
gemacht. 

Stiftungszweck ist, die Zusammenarbeit zwischen Studenten, 
Wissenschaftlern und Forschern aus Deutschland und Polen durch 
Projekte und Vorhaben insbesondere an der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder) und dem Collegium Polonicum in 
Slubice zu fördern und so zur Völkerverständigung beizutragen. 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein
nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Die gemäß § 6 Abs. 5 in Verbindung mit § 3 StiftGBbg zustän
dige Verwaltungsbehörde für die Anerkennung einer Stiftung 
mit Sitz im Land Brandenburg, das Ministerium des Innern, hat 
die Anerkennungsurkunde am 29. November 2006 erteilt. 

Einführung bautechnischer Regelwerke 

für das Straßenwesen in Brandenburg


Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,


Plattenbelägen und Einfassungen

(ZTV Pflaster-StB 06)


Runderlass des Ministeriums 

für Infrastruktur und Raumordnung,


Abteilung 5, Nr. 32/2006 - Straßenbau

Sachgebiet 04.4: Straßenbefestigungen; Bauweisen


Vom 24. November 2006


Der Runderlass richtet sich an 

- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg, 
- die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Num
mer 23/2006 vom 29. August 2006 (VkBl. S. 775) hat das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die 
„Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtli
nien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
Einfassungen (ZTV Pflaster-StB 06)“ bekannt gegeben. 

Die ZTV Pflaster-StB 06 beinhalten Regelungen, die bei der 
Herstellung von Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebun

dener Bauweise auf Verkehrsflächen zu beachten sind. Sie sind 
in Verbindung mit den „Technischen Lieferbedingungen für 
Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelä
gen und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06)“ anzuwenden. 

Für rezyklierte und industriell hergestellte Gesteinskörnungen 
und Baustoffgemische gelten in Brandenburg die TL Pflaster-
StB 06 in Verbindung mit den „Brandenburgischen Technischen 
Richtlinien für die Verwertung von Recycling-Baustoffen im 
Straßenbau; Herstellung, Prüfung, Auslieferung und Einbau, 
Ausgabe 2004 (BTR RC-StB 04)“, eingeführt mit Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung, Abtei
lung 5, Nummer 10/2005 - Straßenbau vom 13. Mai 2005 (ABl. 
S. 719). 

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richt
linien für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen, Aus
gabe 2000 (ZTV P-StB 2000)“ sind nicht mehr anzuwenden. 
Der Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen 
und Verkehr, Abteilung 5, Nummer 40/2000 - Straßenbau vom 
6. Dezember 2000 (ABl. 2001 S. 71) wird hiermit aufgehoben. 

Hiermit werden die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedin
gungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, 
Plattenbelägen und Einfassungen (ZTV Pflaster-StB 06)“ für 
den Bereich der Bundesfernstraßen und Landesstraßen einge
führt. 

Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, kreisfreien 
Städte sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des 
Landes Brandenburg liegenden Straßen wird die Anwendung 
empfohlen. 

Die ZTV Pflaster-StB 06 sind bei der FGSV-Verlag GmbH, Wes
selinger Straße 17, 50999 Köln, zu beziehen. 

Einführung bautechnischer Regelwerke 
für das Straßenwesen in Brandenburg 

Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte 
zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen 

und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06) 

Runderlass des Ministeriums 

für Infrastruktur und Raumordnung,


Abteilung 5, Nr. 33/2006 - Straßenbau

Sachgebiet 06.1: Straßenbaustoffe; Anforderungen, 


Eigenschaften

Vom 24. November 2006


Der Runderlass richtet sich an 

- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg, 
- die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Num
mer 22/2006 vom 29. August 2006 (VkBl. S. 775) hat das 
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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die 
„Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstel
lung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen 
(TL Pflaster-StB 06)“ bekannt gegeben. 

Die TL Pflaster-StB 06 enthalten Anforderungen an natürliche, 
industriell hergestellte (künstliche) sowie an rezyklierte Ge
steinskörnungen (RC-Baustoffe), Baustoffgemische und an an
dere Bauprodukte, wie Pflastersteine, Platten, Bord- und Ein
fassungssteine. 

Für rezyklierte Gesteinskörnungen und Baustoffgemische gel
ten im Land Brandenburg die TL Pflaster-StB 06  in Verbindung 
mit den „Brandenburgischen Technischen Richtlinien für die 
Verwertung von Recycling-Baustoffen im Straßenbau; Her
stellung, Prüfung, Auslieferung und Einbau, Ausgabe 2004 
(BTR RC-StB 04)“, eingeführt mit Runderlass des Ministeri
ums für Infrastruktur und Raumordnung, Abteilung 5, Num
mer 10/2005 - Straßenbau vom 13. Mai 2005 (ABl. S. 719). 

Für industriell hergestellte Gesteinskörnungen gelten für die 
umweltrelevanten Parameter die Verfahrensregelungen der 
BTR RC-StB 04. 

Die freiwillig güteüberwachten Baustoffgemische für Bettungs
und Fugenmaterial werden in der Liste der güteüberwachten 

Lieferwerke für Baustoffgemische und Gesteinskörnungen ver
öffentlicht. Für die gemischspezifischen Anforderungen gilt der 
Anhang B der TL Pflaster-StB 06. Für die gesteinsspezifischen 
Anforderungen gelten die „Technischen Lieferbedingungen für 
Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004 (TL Gestein-
StB 04)“ sowie die Anlage 2.2 der „Technischen Lieferbedin
gungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von 
Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwa
chung, Ausgabe 2004 (TL G SoB-StB 04)“, sofern durch die 
„Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtli
nien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
Einfassungen (ZTV Pflaster-StB 06)“ nicht höhere Anforderun
gen gestellt werden. 

Hiermit werden die „Technischen Lieferbedingungen für Bau
produkte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen 
und Einfassungen (TL Pflaster-StB 06)“ für den Bereich der 
Bundesfernstraßen und Landesstraßen eingeführt. 

Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, kreisfreien 
Städte sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des 
Landes Brandenburg liegenden Straßen wird die Anwendung 
empfohlen. 

Die TL Pflaster-StB 06 sind bei der FGSV-Verlag GmbH, Wes
selinger Straße 17, 50999 Köln, zu beziehen. 
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